
Präambel:

Für alle Verträge über Leistungen zwischen der Ahlers 
Heinel Werbeagentur GmbH und dem Auftraggeber 
gelten die nachfolgenden Bedingungen ausschließlich, 
soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich 
vereinbart ist. Den Geschäftsbedingungen des Auftrag-
gebers wird hiermit widersprochen.

1. Auftragsumfang

1.1 Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte, im 
Angebot bezeichnete gestalterische Tätigkeit bzw. Bera-
tungstätigkeit, nicht jedoch die Erzielung eines bestimm-
ten wirtschaftlichen Erfolges.

1.2 Von Dritten oder vom Auftraggeber gelieferte Daten 
werden von uns ausschließlich auf deren Plausibilität 
überprüft.

2. Vertragsschluss

2.1 Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Ver-
einbarungen kommt der Vertrag grundsätzlich durch 
schriftliche oder durch E-Mail erfolgende Bestätigung 
des Auftrages zustande. Auch bei mündlicher und tele-
fonischer Bestätigung liegen die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen zugrunde.

2.2 Die Angebote der Agentur sind freibleibend. 

2.3 Mit der Auftragserteilung erkennt der Auftraggeber 
die gestalterische Freiheit der Agentur an.

3. Zusammenarbeit 

3.1 Die Parteien (Auftraggeber und die Agentur) arbeiten 
vertrauensvoll zusammen und unterrichten sich bei 
Abweichungen von dem vereinbarten Vorgehen oder 
Zweifeln an der Richtigkeit der Vorgehensweise des 
anderen unverzüglich gegenseitig.

3.2 Erkennt der Kunde, dass eigene Angaben und Anfor-
derungen fehlerhaft, unvollständig, nicht eindeutig oder 
undurchführbar sind, hat er dies und die ihm erkenn-
baren Folgen der Agentur unverzüglich mitzuteilen.

3.3 Änderungen in den Personen der Ansprechpartner 
oder deren Stellvertreter haben die Parteien sich unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. Bis zum Zugang dieser 
Mitteilungen gelten die zuvor genannten Ansprechpart-
ner und/oder deren Stellvertreter als berechtigt, im 
Rahmen ihrer bisherigen Vertretungsmacht Erklärungen  
abzugeben und entgegenzunehmen.

3.4 Die Vertragspartner und deren Ansprechpartner ver-
ständigen sich in regelmäßigen Abständen, die gemein-
sam schriftlich festgelegt werden, über Fortschritte und 
Hindernisse bei der Vertragsdurchführung, um gege-
benenfalls lenkend in die Durchführung des Vertrages 
eingreifen zu können.

4. Leistungen der Agentur

4.1 Der Umfang der einzelnen Leistungen ergibt sich aus 
den Angaben im Angebot. Eine Änderung des Angebo-
tes und der darin enthaltenen Leistungen bedarf der 
Schriftform.

4.2 Mehraufwand, der aufgrund vom Vertragspartner 
veranlassten Änderungen entsteht, wird als zusätzlicher 
Aufwand gemäß Ziffer 4.3 abgerechnet.

4.3 Zusätzliche Leistungen der Agentur außerhalb des 
Vertragsumfanges werden nach den jeweils aktuellen 
Stundensätzen abgerechnet, sofern die Parteien im 
Einzelfall keine abweichende Vergütungsregelung 
getroffen haben.

4.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, darf die Agen-
tur die ihr obliegenden Leistungen auch von Dritten als 
Subunternehmer erbringen lassen. Der Vertragspartner 
kann einen solchen Dritten nur dann ablehnen, sofern 
er berechtigte und nachvollziehbare Zweifel an dessen 
Eignung angeben kann.

5. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

5.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Agentur bei 
Erfüllung ihrer vertraglich geschuldeten Leistung zu 
unterstützen. Dazu gehört insbesondere das rechtzeiti-
ge zur Verfügung stellen von Informationen, Datenmateri-
al, soweit die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 
dies erfordern.

5.2 Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass 
Inhalte des Vertrages und im Rahmen dieses Vertrages 
erstellte Leistungen von der Agentur unter Beachtung 
der Datenschutzbestimmungen elektronisch gespei-
chert und verarbeitet werden.

6. Termine

6.1 Termine zur Leistungserbringung dürfen auf Seiten 
der Agentur nur durch den jeweiligen Ansprechpartner 
zugesagt werden.

6.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich, Termine 
schriftlich festzulegen.

6.3 Dies gilt vor allem für Termine, durch deren Nicht-
einhaltung eine Vertragspartei gemäß § 286 Abs. 2 
BGB ohne Mahnung in Verzug gerät (verbindliche Ter-
mine). Diese Termine sind schriftlich als verbindlich zu 
bezeichnen.

6.4 Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, 
unter Umständen die im Anwendungsbereich des Auf-
traggebers liegen (nicht rechtzeitiges zur Verfügung 
stellen von Materialien und Daten etc.), hat die Agentur 
nicht zu vertreten und berechtigt die Agentur, das Erbrin-
gen der betroffenen Leistung um die Dauer der Behin-
derung/Verzögerung zuzüglich einer angemessenen 
Frist hinauszuschieben. Die Agentur verpflichtet sich im 
Gegenzug, dem Auftraggeber die Leistungsverzögerun-
gen aufgrund von höherer Gewalt anzuzeigen.

7. Lieferung

7.1 Von der Agentur zur Verfügung gestellte Vorlagen 
und Entwürfe sind nach Farb-, Bild- oder Tongestal-
tung erst dann verbindlich, wenn ihre entsprechende 
Realisierungsmöglichkeit schriftlich von der Agentur 
bestätigt wird.

7.2 Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn der 
Auftraggeber etwaige Mitwirkungspflichten (z.B. ter-
mingerechte Beschaffung von Unterlagen, Freigaben) 
ordnungsgemäß erfüllt hat.

8. Eigentum

Von der Agentur mit dem Zweck erstellte Vorlagen, 
Dateien, Andrucke und sonstige Arbeitsmittel (insbe-
sondere Negative, Modelle, Originalillustrationen, 
Reinzeichnungsdateien und ähnliches), die nach dem 
Vertrag geschuldete Leistung zu erbringen, bleiben 
Eigentum der Agentur. Eine Herausgabe- und Aufbewah-
rungspflicht besteht nicht. Wünscht der Auftraggeber 
die Herausgabe, ist dies gesondert zu vereinbaren und 
zu vergüten.

9. Eigentumsrechte und Urheberschutz

9.1 Jeder der Agentur erteilte Auftrag ist ein Urheberwerk-
vertrag, welcher auf die Einräumung von Nutzungsrech-
ten an den Werkleistungen gerichtet ist.

9.2 Alle Entwürfe, Grafiken, Skizzen, Softwarelösungen 
etc. unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestim-
mungen des UrhG gelten zwischen den Parteien auch 
dann, wenn die erforderlichen Schutzvoraussetzungen 
im Einzelfall nicht gegeben sein sollten. Damit stehen 
der Agentur insbesondere die Ansprüche aus §§ 69 a ff, 
87 a ff, 97 ff UrhG zu.

9.3 Ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung der 
Agentur dürfen Entwürfe und Reinzeichnungen weder 
im Original, noch bei der Produktion verändert werden. 
Die Nachahmung – auch von Teilen – ist unzulässig. 
Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen berechtigt die 
Agentur, eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe zu 
verlangen.

9.4 Die Agentur überträgt dem Auftraggeber die für den 
jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte in dem 
im Angebot vereinbarten Nutzungsumfang und der Nut-
zungsdauer. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird 
jeweils ein einfaches Nutzungsrecht übertragen. Eine 
Übertragung der Nutzungsrechte durch den Auftragge-
ber an Dritte bedarf einer schriftlichen Vereinbarung 
zwischen Auftraggeber und der Agentur.

9.5 Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger 
Zahlung der Vergütung durch den Auftraggeber auf 
diesen über.

9.6 Die Agentur hat das Recht, auf den Vervielfältigungs-
stücken und in Veröffentlichungen über das Produkt 
als Urheber genannt zu werden. Eine Verletzung des 
Rechts auf Namensnennung berechtigt die Agentur zum 
Schadensersatz. 

9.7 Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers oder 
seiner Mitarbeiter begründen kein Miturheberrecht.

9.8 Die Agentur ist berechtigt, die für den Auftraggeber 
entworfenen und hergestellten Werke zu Zwecken der 
Eigenwerbung zu nutzen.

10. Vergütung

10.1 Grundlage der Vergütung ist das Angebot.

10.2 Für die Abwicklung von Aufträgen mit Dritten, deren 
Kostenaufwand direkt an Kunden weiterberechnet wird, 
kann die Agentur ein „Handling Fee“ in Höhe von 15 % 
erheben.

10.3 Haben die Parteien keine Vereinbarung über die Ver-
gütung der Leistungen der Agentur getroffen und ist die 
Erbringung der Leistung den Umständen nach nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten, hat der Kunde die für diese 
Leistung üblichen Vergütungssätze zu entrichten.

10.4 Die Vergütung ist mit der Abnahme der Leistung fäl-
lig. Die Abnahme darf nicht aus gestalterischen Gründen 
abgelehnt werden.

10.5 Alle vertraglich vereinbarten Vergütungen verstehen 
sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

10.6 Wird die vertraglich geschuldete Leistung in Teilen 
abgenommen, so ist eine entsprechende Teilvergütung 
jeweils bei Abnahme des Teils fällig. Erstreckt sich 
der Auftrag über mehr als zwei Monate oder beträgt 
die gesamte Vergütung mehr als € 3.000,00 so sind 
angemessene Abschlagszahlungen zu leisten: 1/3 der 
Gesamtvergütung nach Auftragserteilung, 1/3 nach 
Fertigstellung von 50% der Arbeiten, 1/3 nach Auslie-
ferung.

11. Rücktritt

Das gesetzliche Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen,  
sofern die Ahlers Heinel Werbeagentur GmbH aufgrund 
höherer Gewalt, Arbeitskampf, Aussperrung usw. an der 
Erbringung ihrer Leistung gehindert oder termingerecht 
gehindert ist.

12. Gewährleistung

12.1 Der Vertragspartner untersucht die gelieferten Pro-
dukte unverzüglich nach deren Ablieferung auf etwaige 
Mängel, die er nach Entdeckung unverzüglich schriftlich 
anzeigt. Ansonsten gilt das Werk als mangelfrei abge-
nommen.

12.2 Ist keine förmliche Freigabe oder Druckabnahme 
vereinbart, oder kommt der von einer Partei verlangte 
Freigabe- oder Abnahmetermin aus einem Umstand 
nicht zustande, der vom Auftraggeber zu vertreten ist, 
gilt die vertragliche Leistung der Agentur durch den Ver-
tragspartner als abgenommen.

12.3 Mehr- oder Minderlieferungen von Waren und Druck-
erzeugnissen bis zu 10 % der bestellten Stückzahl/
Auflage können nicht beanstandet werden. Berechnet 
wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papier-
sonderanfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich der 
Prozentsatz auf 20 %, unter 2.000 kg auf 15 %.

13. Haftung

13.1 Die Agentur haftet für  Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit, sofern dies nachgewiesen werden kann. Die Haf-
tung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.

13.2 Die Agentur haftet nicht für Farbabweichungen 
oder Plausibilitätsfehler, das gilt insbesondere dann, 
wenn der Vertragspartner ausdrücklich keinen Andruck 
oder Analog-Proof gewollt hat, oder dieser aus vom 
Vertragspartner zu vertretenden Umständen zeitlich 
nicht mehr möglich war, ohne Terminverschiebungen 
hinzunehmen.

13.3 Mit der Freigabe von Entwürfen und Reinzeichnun-
gen übernimmt der Auftraggeber die Verantwortung für 
die technische und funktionsgemäße Richtigkeit von 
Text, Bild und Gestaltung.

13.4 Für die wettbewerbs- und kennzeichenrechtliche 
Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit der erstellten Leis-
tungen übernimmt die Agentur keine Haftung.

13.5 Je nach Schadensereignis ist die Haftung der Agen-
tur für Schadens- und Aufwendungsersatz insgesamt 
höchstens bis zu einem Betrag von € 2.500.000,00 für 
Sach- und Vermögensschäden beschränkt. Auf jeden 
Fall ist die Haftung der Agentur summenmäßig auf 
diejenigen Beträge beschränkt, für die branchenübli-
cherweise eine für den Geschäftsbetrieb angemessene 
Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen ist.

13.6 Eine Haftung für Schadensersatzansprüche ist aus-
geschlossen, sofern sie nicht binnen einen Jahres, nach-
dem der oder die Anspruchsberechtigten vom Schaden 
Kenntnis erlangt haben oder hätten erlangen können, 
spätestens aber drei Jahre nach dem anspruchsbegrün-
denden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden.
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Vertragsgrundlagen

14. Bedingungen für das Web- und Mailhosting

14.1 Beanstandungen bitte an die Ahlers Heinel Werbea-
gentur GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Bernd 
Ahlers und Albert Heinel, Lortzingstraße 1, 30177 Han-
nover. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung 
der Ahlers Heinel Werbeagentur GmbH oder der Inan-
spruchnahme der Leistung durch den Kunden zustande 
und wird für die im Vertrag bezeichnete Mindestlaufzeit 
geschlossen.

15. Geltung, Änderung der Bedingungen

15.1 Die Ahlers Heinel Werbeagentur GmbH, Lortzingstra-
ße 1, 30177 Hannover (im folgenden Provider genannt) 
erbringt ihre Dienste ausschließlich auf der Grundlage 
dieser Geschäftsbedingungen. Sie gelten, soweit der 
Kunde Kaufmann i.S.d. HGB ist, auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden.

15.2 Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen 
sind nur wirksam, wenn der Provider sie schriftlich 
bestätigt. Auch die Abbedingung dieser Schriftformklau-
sel bedarf der Schriftform.

15.3 Der Provider ist jederzeit berechtigt, diese Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen. 
Der Kunde hat das Recht, einer solchen Änderung zu 
widersprechen. Widerspricht der Kunde den geänderten 
Bedingungen nicht innerhalb von sechs Wochen nach 
Zugang der Änderungsmitteilung, so werden diese ent-
sprechend der Ankündigung wirksam. Der Provider weist 
seine Kunden schriftlich oder via E-Mail bei Beginn der 
Frist besonders darauf hin, dass die Änderungsmittei-
lung als akzeptiert gilt, wenn der Kunde ihr nicht binnen 
sechs Wochen widerspricht.

15.4 Der Provider behält sich vor, seine Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Telekommunikationsdienst-
leistungen abweichend von Abs. 3 gemäß § 28 Telekom-
munikations-Kundenschutzverordnung (TKV) iVm § 23 
Abs. 2 Nr.1a des Gesetzes zur Regelung des Rechts der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG) zu ändern.

16. Leistungspflichten des Providers

16.1 Der Provider gewährleistet eine Erreichbarkeit 
seiner Internet-Infrastruktur von 98,5% im Jahresmit-
tel. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen die 
Erreichbarkeit aufgrund von technischen oder sonstigen 
Problemen, die nicht im Einflussbereich vom Provider 
liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.).

16.2 Soweit der Provider kostenlose Zusatzleistungen 
zur Verfügung stellt, hat der Kunde auf ihre Erbringung 
keinen Erfüllungsanspruch. Der Provider ist befugt, 
solche bisher vergütungsfrei zur Verfügung gestellten 
Dienste innerhalb einer Frist von 24 Stunden einzustel-
len, zu ändern oder nur noch gegen Entgelt anzubieten. 
In diesem Fall informiert der Provider den Kunden 
unverzüglich.

16.3 Ist die Erstellung von Sicherungskopien durch den 
Provider vertraglich vereinbart, werden die Sicherungs-
kopien beim Provider während der Vertragslaufzeit 
bereitgehalten. Der Provider übernimmt keine Gewähr 
an Schäden an der Hard- und Software des Providers 
aufgrund technischer oder sonstiger Probleme, die nicht 
im Einflussbereich vom Provider liegen (höhere Gewalt, 
Verschulden Dritter etc.).

16.4 Soweit nicht ausdrücklich mit dem Kunden schrift-
lich vereinbart, gewährt der Provider dem Kunden 
keine kostenlose technische Unterstützung (Support). 
Geleistet wird der Support werktags via E-Mail und 
Telefon innerhalb der normalen Bürozeiten. Der Provider 
leistet keinen direkten Support für Kunden des Kunden, 
sofern keine anderweitigen Vereinbarungen schriftlich 
getroffen wurden.

16.5 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, darf 
der Provider die ihm obliegenden Leistungen auch 
von fachkundigen Mitarbeitern oder Dritten erbringen 
lassen.

17. Internetdomains

17.1 Sofern der Kunde über den Provider eine Domain 
registrieren lässt, kommt der Vertrag ausschließlich 
zwischen dem Kunden und der jeweiligen Vergabestelle 
zu stande, der Provider wird nur als Vertreter des Kun-
den tätig. Es gelten die Bedingungen der jeweiligen 
Vergabestelle.

17.2 Die vorstehend genannte Regelung gilt auch für die 
Registrierungsgebühren anderer Vergabestellen, sofern 
der Provider nicht bei Vertragsabschluss auf eine andere 
Regelung hinweist.

17.3 Der Provider hat auf die Domainvergabe keinerlei 
Einfluss. Er übernimmt deshalb keine Gewähr dafür, 
dass die für den Kunden beantragten Domains über-
haupt zugeteilt (delegiert) werden können und frei von 
Rechten Dritter oder auf Dauer Bestand haben. Das gilt 
auch für die unterhalb der Domain des Providers verge-
benen Subdomains.

17.4 Sollte der Kunde von dritter Seite aufgefordert 
werden, eine Internetdomain aufzugeben, weil sie 
angeblich fremde Rechte verletzt, wird er den Provider 
hiervon unverzüglich unterrichten. Der Provider ist in 
einem solchen Fall berechtigt, im Namen des Kunden 
auf die Internetdomain zu verzichten, falls der Kunde 
nicht sofort Sicherheit für etwaige Prozess- und Anwalts-
kosten in ausreichender Höhe (mindestens € 7.500 in 
Worten: siebentausendfünfhundert Euro) stellt.

17.5 Von Ersatzansprüchen Dritter, die auf der unzuläs-
sigen Verwendung einer Internetdomain beruhen, stellt 
der Kunde den Provider hiermit frei.

18. Internet-Präsenzen

18.1 Der Kunde darf durch die Internet-Präsenz sowie 
dort eingeblendete Banner nicht gegen gesetzliche 
Verbote, die guten Sitten und Rechte Dritter (Marken, 
Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte usw.) verstoßen. 
Insbesondere verpflichtet sich der Kunde, keine por-
nographischen Inhalte und keine auf Gewinnerzielung 
gerichteten Leistungen anzubieten oder anbieten zu 
lassen, die pornographische und/oder erotische Inhalte 
(z.B. Nacktbilder, Peepshows etc.) zum Gegenstand 
haben. Der Kunde darf seine Internet-Präsenz nicht in 
Suchmaschinen eintragen, soweit der Kunde durch die 
Verwendung von Schlüsselwörtern bei der Eintragung 
gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte 
Dritter verstößt. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
gegen vorstehende Verpflichtung verspricht der Kunde 
unter Ausschluss der Annahme eines Fortsetzungszu-
sammenhangs die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe 
von € 5.000 (in Worten: fünftausend Euro). Der Provider 
ist bei einem Verstoß gegen eine der zuvor genannten 
Verpflichtungen zudem berechtigt, seine Leistungen mit 
sofortiger Wirkung einzustellen.

18.2 Die in 19. Absatz 1 Satz (Pornographie/Erotik) 
getroffene Regelung gilt nicht für Server, die dem 
Kunden zur alleinigen Nutzung zur Verfügung stehen 
(dedicated bzw. co-located Server).

19. Pflichten des Kunden

19.1 Der Kunde wird von seiner Internet-Präsenz 
tagesaktuelle Sicherungskopien erstellen/erstellen 
lassen, die nicht auf dem Webserver selbst gespeichert 
werden dürfen, um eine schnelle und kostengünstige 
Wiederherstellung der Internet-Präsenz bei einem evtl. 
Systemausfall zu gewährleisten. Die Erstellung von 
Sicherungskopien durch den Provider bedarf der geson-
derten Vereinbarung.

19.2 Der Kunde sichert zu, dass die von ihm gemachten 
Daten richtig und vollständig sind. Er verpflichtet sich 
dem Provider jeweils unverzüglich über Änderungen der 
mitgeteilten Daten zu unterrichten und auf entsprechen-
de Anfrage des Providers binnen 15 Tagen ab Zugang 
die aktuelle Richtigkeit erneut zu bestätigen. Dieses 
betrifft insbesondere Name, postalische Anschrift, E-
Mail-Adresse sowie Telefon- und Telefax-Nummer des 
Kunden

19.3 Der Kunde hat in seinen E-Mail-Postfächern 
eingehende Nachrichten in regelmäßigen Abständen 
abzurufen. Der Provider behält sich vor, für den Kunden 
eingegangene persönliche Nachrichten zu löschen, 
soweit sie nicht binnen vier Wochen nach Eingang auf 
dem Mailserver von ihm abgerufen wurden. Der Provider 
behält sich weiter das Recht vor, für den Kunden einge-
hende persönliche Nachrichten an den Absender zurück 
zu senden, wenn die in den jeweiligen Tarifen vorgese-
henen Kapazitätsgrenzen überschritten sind.

19.4 Der Kunde verpflichtet sich, vom Provider zum Zwe-
cke des Zugang zu deren Dienste erhaltene Passwörter 
streng geheim zu halten und den Provider unverzüglich 
zu informieren, sobald er davon Kenntnis erlangt, dass 
unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist.

19.5 Der Kunde verpflichtet sich, bei Gestaltung seiner 
Internet-Präsenz auf Techniken zu verzichten, die eine 
übermäßige Inanspruchnahme der Einrichtungen 
des Providers verursachen, insbesondere CGI- und 
PHP-Skripte. Der Provider kann Internet-Präsenzen mit 
diesen Techniken vom Zugriff durch Dritte ausschließen, 
bis der Kunde die Techniken beseitigt/deaktiviert hat. 
Dies gilt nicht für Server, die dem Kunden zur alleinigen 
Nutzung zur Verfügung stehen (dedicated bzw. co-loca-
ted Server).

19.6 Sofern das auf das Angebot des Kunden entfallen-
de Datentransfervolumen (Traffic) die für den jeweiligen 
Monat mit dem Kunden vereinbarte Höchstmenge 
erreicht oder übersteigt, stellt der Provider dem Kunden 
den für das überschießende Volumen entfallenden 
Betrag gemäß der aktuellen Preisliste in Rechnung.

19.7 Der Kunde verpflichtet sich ferner, die vom Provider 
gestellten Ressourcen nicht für folgende Handlungen 
einzusetzen:

– unbefugtes Eindringen in fremde Rechnersysteme 
(Hacking);

– Behinderung fremder Rechnersysteme durch 
Versenden/Weiterleiten von Datenströmen und/oder 
E-Mails (Spam/Mail-Bombing),

– Suche nach offenen Zugängen zu Rechnersystemen 
(Port Scanning);

– Versenden von E-Mail an Dritte zu Werbezwecken, 
sofern er nicht davon ausgehen darf, dass der Emp-
fänger ein Interesse hieran hat (z.B. nach Anforderung 
oder vorhergehender Geschäftsbeziehung);

– das Fälschen von IP-Adressen, Mail- und Newshea-
dern sowie die Verbreitung von Viren.

Sofern der Kunde gegen eine oder mehrere der genann-
ten Verpflichtungen verstößt, ist der Provider zur soforti-
gen Einstellung aller Leistungen berechtigt. Schadener-
satzansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten.

20. Abnahme, Eigentumsvorbehalt

20.1 Sofern keine der Vertragsparteien eine förmliche 
Abnahme verlangt, oder sofern der von einer Partei 
verlangte Abnahmetermin aus einem Umstand nicht 
zustande kommt, der vom Kunden zu vertreten ist, gilt 
die vertragliche Leistung vom Provider mit Nutzung 
durch den Kunden als abgenommen.

20.2 Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises 
bleibt die gesamte gelieferte Ware Eigentum vom Provi-
der. Kommt der Kunde mit der Zahlung in Verzug, kann 
der Provider, unbeschadet sonstiger Rechte, die gelie-
ferte Ware zur Sicherung seiner Rechte zurücknehmen, 
wenn sie dies dem Kunden angekündigt und ihm eine 
angemessene Nachfrist gesetzt hat.

21. Kündigung und ihre Folgen

21.1 Die Fristen für die ordentliche Kündigung beider 
Parteien ergeben sich aus dem jeweils vom Provider 
erstellten Angebot.

21.2 Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur Kün-
digung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt 
für den Provider insbesondere vor, wenn der Kunde

21.3 mit der Zahlung der Entgelte mit einem Betrag in 
Höhe von zwei monatlichen Grundentgelten in Verzug 
gerät; 

21.4 schuldhaft gegen eine der in 19. Abs. 1, 20. Abs. 4, 
20. Abs. 5, 20 Abs. 6 geregelten Pflichten verstößt, der 
Kunde trotz Abmahnung innerhalb angemessener Frist 
seine Internet-Präsenz nicht so umgestaltet, dass sie 
den in 20. Abs. 5 aufgestellten Vorgaben genügt. 

21.5 Sofern der Kunde seine Domain nicht spätestens 
zum Kündigungstermin in die Pflege eines anderen 
Providers gestellt hat, ist der Provider berechtigt, die 
Domain im Namen des Kunden freizugeben oder die 
Domain nach DENIC-Direktpreisliste künftig abzurech-
nen.

21.6 Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform per Posteinschreiben.

22. Preise und Zahlung

22.1 Die in diesem Auftrag vereinbarten Entgelte sind 
innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum an den 
Provider zu leisten.

22.2 Für den Fall, dass der Kunde seine Zahlungsver-
pflichtung nicht rechtzeitig erfüllt, schuldet er vom 
Fälligkeitszeitpunkt an zusätzlich Zinsen in Höhe von 
10 % jährlich. Sollte sich der Kunde länger als 30 Tage 
mit seinen fälligen Zahlungen in Verzug befinden, ist 
der Provider zur fristlosen Kündigung des Vertrags 
berechtigt.

22.3 Der Provider ist, sofern der Vertrag auf unbestimmte 
Zeit geschlossen ist, berechtigt, die Preise jederzeit zu 
erhöhen. Sofern die Preissteigerung deutlich über dem 
Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten liegt, 
steht dem Kunden ein außerordentliches Kündigungs-
recht für Zeitpunkt des Wirksamwerdens der neuen 
Preise zu. Übt der Kunde das Kündigungsrecht nicht aus, 
wird der Vertrag mit den neuen Konditionen fortgesetzt.
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22.4 Der Provider ist berechtigt, die Aktivierung einer 
Domain erst nach Zahlung der für die Registrierung 
vereinbarten Entgelte vorzunehmen.

22.5 Gegen Forderungen vom Provider kann der Kunde 
nur mit unwidersprochenen oder rechtskräftig festge-
stellten Forderungen aufrechnen. Entsprechendes gilt 
für die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts 
sowie der Einrede gemäß den § 639 Abs. 1 BGB und § 
478 Abs. 1 BGB.

23. Rechte Dritter

23.1 Der Kunde versichert ausdrücklich, dass die 
Bereitstellung und Veröffentlichung der Inhalte der von 
ihm eingestellten und/oder nach seinen Informationen 
für ihn vom Provider erstellten Webseiten weder gegen 
deutsches noch gegen sein hiervon gegebenenfalls 
abweichendes Heimatrecht, insbesondere Urheber-, 
Datenschutz- und Wettbewerbsrecht, verstößt. Der Pro-
vider behält sich vor, Seiten, die inhaltlich bedenklich 
erscheinen, von einer Speicherung auf seinem Server 
auszunehmen. Den Anbieter wird er von einer etwa vor-
genommenen Löschung der Seiten unverzüglich infor-
mieren. Das Gleiche gilt, wenn der Provider von dritter 
Seite aufgefordert wird, Inhalte auf seinen Webseiten 
zu ändern oder zu löschen, weil sie angeblich fremde 
Rechte verletzen.

23.2 Für den Fall, dass der Kunde den Nachweis erbrin-
gen kann, dass eine Verletzung von Rechten Dritter nicht 
zu befürchten ist, wird der Provider die betroffenen 
Webseiten Dritten wieder verfügbar machen. Von Ersatz-
ansprüchen Dritter, die auf unzulässigen Inhalten einer 
Webseite des Kunden beruhen, stellt der Kunde den 
Provider hiermit frei.

24. Urheberrechte, Lizenzvereinbarungen

24.1 Soweit der Provider für den Kunden oder im Auftrag 
des Kunden für Dritte Internet-Präsenzen gestaltet, 
überträgt er dem Kunden ein nicht-ausschließliches 
Nutzungsrecht an den erstellten Seiten für die Dauer 
des Vertragsverhältnisses.

24.2 Sofern der Provider dem Kunden Software zur 
Verfügung stellt (z.B. Betriebssysteme, Shop-Software), 
überträgt er dem Kunden ein nicht-ausschließliches 
Recht für die Dauer der Vertragslaufzeit. Im Übrigen 
gelten die Lizenzbestimmungen der jeweiligen Pro-
grammhersteller.

24.3 Sobald das Nutzungsrecht des Kunden endet (z.B. 
durch Beendigung des Vertrags), hat der Kunde alle 
Datenträger mit Programmen, eventuellen Kopien sowie 
alle schriftlichen Dokumentationen und Werbehilfen an 
den Provider zurück zu geben. Der Kunde löscht die 
Software in jeder Form von seinen oder angemieteten 
Rechnern, soweit er nicht gesetzlich zur längeren Aufbe-
wahrung verpflichtet ist.

25. Gewährleistung

25.1 Der Provider ist berechtigt, technische Anlagen 
und/oder Teile davon auszutauschen bzw. technische 
Änderungen vorzunehmen. Ausgetauschte Gegenstände 
gehen in das Eigentum des Providers über.

25.2 Der Kunde hat gemietete oder gelieferte Ware 
unverzüglich nach deren Ablieferung auf etwaige 
Mängel, Mengenabweichungen oder Falschlieferung zu 
untersuchen. Eine insgesamt oder in Teilen fehlerhafte 
Bereitstellung oder Lieferung hat er unverzüglich nach 
Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Eventuelle Mängel 
sind darüber hinaus aussagekräftig, insbesondere 
unter Protokollierung angezeigter Fehlermeldungen, 
zu dokumentieren. Der Kunde ist verpflichtet, vor 
Anzeige des Mangels zunächst eine Problemanalyse 
und Fehlerbeseitigung nach dem Bedienerhandbuch 
oder anderweitig vom Provider dafür zur Verfügung 
gestellten Dokumentationen durchzuführen. Die Anzei-
gefrist beträgt für Mängel, die bei der nach Art der Ware 
gebotenen sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, 
längstens eine Woche. Sonstige Mängel sind unverzüg-
lich nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Ist der Kunde 
Kaufmann und versäumt er die unverzügliche, frist- oder 
formgerechte Anzeige des Mangels, gilt die Ware in 
Ansehung dieser Mängel als genehmigt.

25.3 Soweit eine ordnungsgemäß erstattete Mängelan-
zeige begründet ist, liefert der Provider kostenlos Ersatz. 
Der Provider ist berechtigt, nach seiner Wahl statt der 
Lieferung von Ersatzware nachzubessern. Der Provider 
ist verpflichtet, sein Wahlrecht spätestens 10 Tage nach 
Zugang der Mängelanzeige bei dem Provider auszuü-
ben. Andernfalls geht das Wahlrecht auf den Kunden 
über. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung 

fehl, ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, die 
Rückgängigmachung (Wandelung) des Vertrages oder 
entsprechende Herabsetzung des vereinbarten Preises 
(Minderung) zu verlangen.

25.4 Der Kunde muss im Rahmen der Gewährleistung 
gegebenenfalls einen neuen Programm-/Entwicklungs-
stand übernehmen, es sei denn, dies führt für ihn zu 
unangemessenen Anpassungs- und Umstellungspro-
blemen.

25.5 Der Kunde hat den Provider bei einer möglichen 
Mängelbeseitigung nach Kräften zu unterstützen. Der 
Kunde hat vor einer Fehlerbeseitigung, insbesondere 
vor einem Maschinenaustausch, Programme, Daten und 
Datenträger vollständig zu sichern, erforderlichenfalls 
zu entfernen.

25.6 Der Provider weist darauf hin, dass es nach dem 
derzeitigen Stand der Technik nicht möglich ist, Hard- 
und Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwen-
dungskombinationen fehlerfrei arbeitet oder gegen 
Manipulation durch Dritte geschützt werden kann. Der 
Provider garantiert nicht, dass vom Provider eingesetzte 
oder bereitgestellte Hard- und Software den Anforderun-
gen des Kunden genügen, für bestimmte Anwendungen 
geeignet ist, ferner, dass diese absturz-, fehler- und 
virusfrei ist. Der Provider gewährleistet gegenüber 
dem Kunden nur, dass vom Provider eingesetzte oder 
bereitgestellte Hard- und Software zum Überlassungs-
zeitpunkt, unter normalen Betriebsbedingungen und 
bei normaler Instandhaltung im wesentlichen gemäß 
Leistungsbeschreibung des Herstellers funktioniert. Für 
bekannte Fehler seitens des Herstellers übernimmt der 
Provider keinerlei Gewährleistung.

26. Haftungsbeschränkung

26.1 Der Provider haftet gleich aus welchem Rechtsgrund 
nur nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen.

26.2 Der Provider haftet bei Vorsatz sowie bei Fehlen 
einer zugesicherten Eigenschaft für alle darauf zurückzu-
führenden Schäden nach den gesetzlichen Vorschriften. 
Ebenso haftet der Provider nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes.

26.3 Bei grober Fahrlässigkeit haftet der Provider 
ausschließlich für Vermögensschäden nach den 
gesetzlichen Vorschriften jedoch maximal in Höhe der 
in § 7 Abs. (2) TKV niedergelegten Höchstsätze (z. Zt. 
€ 12.782,30).

26.4 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Provider 
ausschließlich für Vermögensschäden, wenn er eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzt hat. In diesen Fällen 
haftet der Provider lediglich in Höhe des vorhersehba-
ren, vertragstypischen Schadens jedoch maximal in 
Höhe der in § 7 Abs. (2) TKV niedergelegten Höchstsätze 
(z. Zt. € 12.782,30).

26.5 Die Haftung für alle übrigen Schäden, insbesonde-
re Folgeschäden, mittelbare Schäden oder entgangener 
Gewinn, ist ausgeschlossen.

26.6 Soweit die Haftung des Providers ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung der 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen des Providers.

27. Datenschutz

27.1 Der Provider weist gemäß § 33 BDSG darauf hin, 
dass personenbezogene Daten (Bestandsdaten) und 
andere Informationen, die sein Nutzungsverhalten 
(Verbindungsdaten) betreffen (z.B. Zeitpunkt, Anzahl 
und Dauer der Verbindungen, Zugangskennwörter, 
Up- und Downloads), vom Provider während der Dauer 
des Vertragsverhältnisses gespeichert werden, soweit 
dies zur Erfüllung des Vertragszweck, insbesondere für 
Abrechnungszwecke, erforderlich ist. Der Kunde erklärt 
sich mit der Speicherung einverstanden. Die erhobenen 
Bestandsdaten verarbeitet und nutzt der Provider auch 
zur Beratung seiner Kunden, zur Werbung und zur Markt-
forschung für eigene Zwecke und zur bedarfsgerechten 
Gestaltung seiner Leistungen. Der Kunde kann einer 
solchen Nutzung seiner Daten widersprechen.

27.2 Der Provider verpflichtet sich, dem Kunden auf Ver-
langen jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, 
soweit er ihn betrifft, vollständig und unentgeltlich 
Auskunft zu erteilen. Der Provider wird weder diese 
Daten noch den Inhalt privater Nachrichten des Kunden 
ohne dessen Einverständnis an Dritte weiterleiten. Dies 
gilt nur insoweit nicht, als der Provider gesetzlich ver-
pflichtet ist, Dritten, insbesondere staatlichen Stellen, 
solche Daten zu offenbaren oder soweit international 

anerkannte technische Normen dies vorsehen und der 
Kunde nicht widerspricht.

27.3 Der Provider weist den Kunden ausdrücklich darauf 
hin, dass der Datenschutz für Datenübertragungen in 
offenen Netzen wie dem Internet nach dem derzeitigen 
Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet wer-
den kann. Der Kunde weiß, dass der Provider das auf 
dem Webserver gespeicherte Seitenangebot und unter 
Umständen auch weitere dort abgelegte Daten des Kun-
den aus technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch 
andere Teilnehmer am Internet sind unter Umständen 
technisch in der Lage, unbefugt in die Netzsicherheit 
einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollie-
ren. Für die Sicherheit der von ihm ins Internet übermit-
telten Daten trägt der Kunde deshalb selbst Sorge.

28. Freistellung

28.1 Der Kunde verpflichtet sich, den Provider im 
Innenverhältnis von allen etwaigen Ansprüchen Dritter 
freizustellen, die auf rechtswidrigen Handlungen des 
Kunden oder inhaltlichen Fehlern der von diesem zur 
Verfügung gestellten Informationen beruhen. Dies gilt 
insbesondere für Urheber-, Datenschutz- und Wettbe-
werbsrechtsverletzungen.

29. Schlussbestimmungen

29.1 Alle Erklärungen des Providers können auf elek-
tronischem Weg an den Kunden gerichtet werden. Dies 
gilt auch für Abrechnungen im Rahmen des Vertragsver-
hältnisses.

29.2 Übernimmt eine andere Gesellschaft die Tätig-
keit des Providers und bietet diese Gesellschaft dem 
Kunden einen Vertrag an, der einem mit dem Provider 
geschlossenen Vertrag entspricht, so kann der Provider 
den bestehenden Vertrag fristlos kündigen.

30. Gerichtsstand, Sonstiges

30.1 Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen, es gilt stattdessen die gesetzliche Regelung.

30.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsver-
hältnis ist Hannover.

 
Stand 01.11.2005
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